
DIE
MARTYRERAKTEN VON LUGUDUNUM 177

(Eusebius h. e. V 1 ff.)

Heidnische wie christliche Märtyrerakten der römischen
Kaiserzeit haben bekanntlich die Eigentiimli(~hlieit, dass sie immer
redseliger werden, je später die Zeit illl"er Abfassung, bzw. die
Zeit, in die sie gehören wollen, fällt. Der AlIgeldagte, also wie
in der Natur der Sadle liegt, Me Partei, mit der die Sympathien
des Berichterstatters sind, II~ilt immer umfassendere, immer mehr
aus dem Rollmen einer Gerichtsverhandlung fallende Anspracllen,
se~zt immer ausführlicher die Vorzüge der Sache auseinander,
die er verficht, wirft dem verhandlungsleitenden Richter immer
gröbere Injurien an den Kopf, bis schliesslich ein Zustand erreicht
wird, der mit den Vorgängen eines tatsächlichen Strafprozesses
Jlichts ausser der Einldeidung meIn' gemein hat. Die viel erörterte
Streitf!'age ist, wo in dieper Kette ein Einschnitt zu machen ist,
wo das Mögliche aufhört und das Unmögliche anfängt, wo die
Reden, die uns Überliefert werden, die Fragen des Richters und
die Antworten des Angeklagten den Charakter des Protokol­
larischen verlieren.

Unter diesem Gesiclltspunkte betrachtet, tun uns die Nach­
rieMen iiber die Verhandlungen zu Lugudunum 177 einen grossen
Gefallen: sie geben nämlich iiberhaupt keine Heden und Über­
heben uns so einer Entscheidung, bei der das Gefiihl des Unter­
sUchenden stets mehr im SlÜele sein muss, als die llistorische Ge­
wissheit, der Entscheidung der Frage, wie viele Drucl{zeilen ein
römiseher Magistrat vertragen ],an JI , ohne die Geduld zu verlieren.
Der Anstoss der langen und undenkbaren Märtyrerreden (Gejfcken,
Hermes 1910 482) fällt also fort.

Euseb. V 1, 10 macht Yettius EpagatllUs, einer der (nicht
beamteten) Leiter der Christengemeinde zu Lugudunum, den Ver-
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such, dem Leg. Aug. pr. pr. die Sachlage auseinanderzusetzen

und den Beweis zu führen, dass der Verdacht gegen die Gemeinde

unberechtigt sei, er glaubt als vornehmer und dem Legaten

sicherlich persönlich bekannter Mann die kurze Zeit Gehör

erwarten zu dürfen, die er braucht 1. Da lässt sich der Legat

auf einen apologetischen Vortrag garnicht eip, sondern stellt die
Frage, ob der Sprecher auch zu diesem collegium illicitum
Christiallorl1111 gehöre. Vettil1s bejalit das und die Verhaftung
erfolgt 2• Hier ist also alles völlig korrekt und durchaus mög­
lich. Die nürhterne Manier des Beamten, seine Beschränkung

auf das, was lInmittelbal' zur Saclle gehört, geht. noch .über die

Einfachheit der acta mart. Scillitanorum hinaus, die anerkannter­

massen echt ur.d protolwllarisch sind (so jetzt auch Geffcken,

Hermes 1910 484f.).
Die Antworten der Blandina § 19 und des Sanctus § 20

stehen im Zusammenllange der Foltern und sind unten zu behan­

deln, dagegen gehört die Erwidernng, die der Bischof Pothinus

dem Legaten zu Teil werden lässt (§ 31), hierher.

Der Beamte gibt sich alle erdenkliche Mühe, den Bischof

zu der gewÜnschten Antwort zu bringen, ohne dessen Gefühl zu

verletzen nnd ohne Fragen zu Rtellen, die eine Antwort hervor"

rufen mÜssten, welche den Legaten zum Einschreiten direH zwingt.

Er vermeidet also die Frage, ob PothinuB Christ sei, weil er

weiss, dass die Antwort "j,t" erfolgen und nach dem Präzedenz"
falle des Vettius Epagathus eine Festnahme unvermeidlich machen

wUrde. Er fragt vorsichtig, wie denn der Christengott hiesse.

Hier brauchte der Bischof nur irgend einen Namen zu nennen

- vielleicht erwartetr. der Legat auch irgend ein orientalisches

N umen zu bören - und der Vorwurf der Zugehörigkeit zu den

d8EOI wal' erledigt, ohne dass Pothinus zu leugnen brauchte.
Denn eine Spezialuntersuchung, ob der genannte Dämon nun auch

wirk lich in irgend einer Stadt des imperium verehrt wurde und
so zu den von Rom respehtierten numina gehörte, wäre natür­

lich nie angestellt worden. Aber Pothinus gibt keinen Namen an,

1 Dies ist die unelltgeWiche und freiwillige Anwaltschaft vor­
nehmer Männer, die auch sonst Yorl,ommt, eod.II G, G, 5, Mommsen,
Str'afrecht 376 6. Man sieht, die. Szenc hat anch sonst nichts gegen den
prozessualen Usus Vcrstossend0s.

2 Der Z,'uge hat nicht ungefragt zu sprechen, Mommsell 430 f.;
vgl. auch d0n [<'all von uas. 375 6, wo auch ein Zeuge (diesmal ein Be-
lastungszeugp.) !l.ls 'uuberufen nicht gehört wird. -
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sondern antwortet: "Wenn Du dessen würdig wlirest, würdest Du
ihn kennen lernen."

Dass diese Antwort unmöglich in dem Sinne sei, dass sie

niemals ausgesprochen werden konnte, finde ich uicht. Sie ist
nur äusHerst geschmacklos, aber warum sollen sich die Christen
von Lugudunum nicht geschmacklos benehmen? Die HistorizWit
des Berichtes setzt das jedenfalls nicht herab.

Dasselbe gilt von der Szene, in der Alexandros, der phry­
gische Arzt, dem Legaten gegenübergestellt wird. Er ist zwar
nicht angeklagt (accusatores gibt es llier überhaupt nicht), aber
durch das Geschrei des Volkes beschuldigt, zum Gehorsam gegen
I\aiser und Reich zurückgekehrte Christen ZUlll Widerrllf ihrer
Aussage veranlasst -zu haben, d. h. die Anklage lautet auf An­
stiftung zum Majestätsverbrechen 1. Auch hier findet keine Dis­
lnl~sion f;tl\lt uild keine Apologie. Der Legat fragt nur nach

.Iem Christentum des Alexandros. Damit ist die maiestas bei ihm
selbst erwiesen und die Untersuchung wegen Anstiftung kann
man sich ersparen. Uebrigens ist die Strafe für das VerbreclIen
der maiestas und uie Anstiftung zu ihm uie gleiche (Dig.
XLVIII 4, 3).

Die Formlosigkeit der gauzeu besprochenen Vorgiiuge ist anch
unanstössig. Es liegt uie cognitio des Magistrats vor; dieser
kann fragen, was er will und soweit er will, Zeugenvernehmungen
zulassen oder ablehnen, es ist die!! uie "legalisierte FOl'llllosig­
hit" (Mommsen 340). Bei Alexanuers Verurteilung kaUl noch

hinzu, dass der leg. Aug. durch kaiserliches Reskript speziell

angewiesen war, jeden TrUger des nomen Chl'istianum zum Toue

1 Cbristen, die geleugnet haben, gelten natürlich als Leutl', die
nie Christen geweseu sind, nicht nur als solche, die im Augenlllick
der Untersuchung aufgehÖrt hahen, es zn seiu. Denn bestraft wil'd
das begangene Verbrechen, Aufhören des Verbrechens während der
Untersuchung führt keine Stl'llflosigkeit herbei. das wäre absurd. Die
Christen, die auf Alexandros Anstiftnng ihr Christianum nomen be­
kennen, begl'hen also damit ein neucs, "on ihnen bisher noch nicht
begangenc's Verbrechen_ Also ist Alexandros (angebliches) Vorgehcn
nicht Jkihülfe zu einem Verbrcchen, das die betreffenden Leute aus
sich herllus schon zu hegehen angefangen hatten, soudern Anstiftung.
Dass das nomen Cbristiauum maiestas ist, wird oft betont: Euseb. h.
e. IV 15,21 n. 25; Tertnl!. Apu!. 2, 2,1; Hermas IX 28. Athenagoras
(cd. Geffckell) 122,4, Aristeides (Syr. das.) XV ö. Vgl. Plin. ad Trai.
91i, J'lIoIDmscn, Strafrccht (lli) I, Augar, Texte n. Unters. N. F. xllr 58.
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zu verurteilen. Bei dem Bekenntnis trat das Reskri pt eo ipso in
Kraft und es war keinerlei Untersuchung vonnöten. Mit der Frage

"bist Du Christ?" war die cognitio fertig nllll alles für Schuldig­

sprechnng und Strafmass Wissenswerte in Erfahrung gebracllt,

jede weitere Frage war überflüssig und der Legat, der selbst
zu bestimmen hat, was er etwa sonst noch fragen könnte, konnte
damit abbrechen. Man mag einwendeu, dass der Arzt nicht
gleich im Theater zwischen zwei Szenen des Schauspiels l'ecllts­
gültig verurteilt sein wird. Aber sicher konnte und musste
er sofort verhaftet werden, und ob etwa um nächsten l\Iorgen
der Legat pro forma die Frage von dem Amtssessel aUIl wieder­
holte, war eine formale Aeusserlichkeit, deren Unterscheil1nng
man den Verfassern des Schriftstückes nicht zumuten darf.

Soweit die cognitiones. Als der neunzigjährige Potbinus,

von den duoviri geleitet (L. ist Kolonie: Colonia Copia Clnu'lia
Lugudunensis) vor den Legaten tritt, wird der Ruf laut, dies sei
der Christus. Dass dies aus dem Leben des Momentes gegriffen
ist, liegt auf der Hand. Kein Fälscher spiLterer Zeit kann sich
so etwas ausdenhen; wenn wir es nicht überliefert fänden, käme
auch niemand auf den Gedanken, dass die Heiden gelegentlich in
dem jeweilig lebenl1en HauIJte der Gemeinde den mystischen Ge­
sellen zu finden glaubten, den die Christiani verehrten. Man

mag in heidnischen Kreisen ld. h. im Volk j Lukian. Peregr. 14
weiss Bescheid) die wunderlichsten Vorstellungen darüber ge­
hegt haben, wer Christus sein könnte. Ein Gott war er sicher
nicht, er hatte keine Tempel und Altäre - und wie sollten die

a6Eol zu einem Gott kommen? - also ein ]\fensch. Der Ruf
der Heiden von Lugudunum beweist aber auch, und das ist das
Interessanteste, dass man im niederen Volke keinen Begriff von
der Ausdehnung der Kirche hatte, nicht weiter sah als bis in
die Verhältnisse der nächsten Nachbarschaft hinein und sich den
Kern der KalVll 6pl'jO"KEia, ihr Haupt. und ihren Halbgott, bei sich

in Lugudunum dachte. Dass es in Italien, Afrika, Asien, Syrien,

Aegypten Gemeinden gab, die genau so gut christlich waren, wie
die in Gallien, dass also der Christus nicht speziell ein Kult­
ohjeH der Luguuunenser sein konnte, das alles wusste man nicllt
im Pöbel der Colonia Claudia. Aber dass ein christlicher Lite­

rat jemals eine solche Auffassung sicb' hätte a.usdenken können,
ist ganz unmöglich.

Der Bericht spendet § 10 dem Vettius Epagathus das höcllste
Lob mit der Anerkennung, er sei der Paraldet gewesen, habe den
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Paraklet in sich gehabt 1. Das ist sehr lelll'reich: der Name des
Parakleten ist slit dem Ende des zweiten Jalll'lJUnderts mehl'

oder minder fest mit dem des lIIontanus verkniipft. Im Kampfe

gege~ die Phryger hat die Gr09sl;irclle die Charismen mit immer

wachsendem Misstrauen betrachten gelernt, ein christlicher Literat
spiiterer Zeit konnte nur eine bedenkliche Uebertreibung und ein
sehr zweifelhaftes Lob darin sehen, einen Christen als den Para­
kleten zu preisen. Der Gedanl,e an Montanus lag zu unbehaglich

nahe. Dagegen passt der Satz ins zweite Jahrhundert durchaus
nnd ganz besonders nach Lugudunum, das mit Phrygien, wie die
Briefaufschrift und die geachtete Stellung der Asiaten in der
Gemeinde beweisen, in besonders engel' Verbindung war. In

einer Gemeinde, die in montanistischen Dingen einen solchen Brief
an Eleutheros von H0111 schreibt, dass Eusebius es für gut be­

findet, den Text zu unterdrÜchen, ist es ganz besonders vorstell­
bar, dass llIan den Mann, der unter allen O'TOXOl Kai EöpalO1 an
erst.er Stelle stand, der vor allen anderen das begeisterte Ver­
trauen der Brüder genoss, in rIer Erregung der ProzesBzeit als
Paraldeten begrüsste.

Dazu kommen noch Zitate aus dem Neuen Testamente: § 26
kennt Aet. 15, 29 noell als Kultyorschrift und Kap. 2, 5 weiss

das berÜhmte KUPIE I-I~ 0'T110'J;I~ aUTol~ T~V a~lapT(av TaUTl'JV
nur durch Stephanos (Act. 7,60) zu belegen, hennt also Christi
entsprechendes 'Yort am Kreuz noch nicht. Einen festen chrono­
logischen Anhalt im eigentlichen Sinne bietet dlls freilich noch
nicht, immerhin warnt es, eine späte Abfassung der Urkunde
anzunehmen.

Auch was wir von der Entstehung der Bewegung und rIen
ersten Reil:e1'eien mit den Heiden hören, macht einen ganz glau b­

würdigen Eindruck, gerade dass wir es nicht mit einer staatlichen
"Verfolgung", wie sie im 3. Jahrhundert IICITscht und die Phan­
tasie der Späteren erfüllt, zu tnn haben, sondern eine tumul­

tuarisclle Volksbewegllng sicb entwickeln sehen, spricht fiir
die Korrektheit der Ueberlieferung.

Dasselbe tut das Auftreten der heidnischen Rldaven von § 11.

Die apologetische Literatur operiert eller mit der allgemeinen Gleich­
heit und Brüderlichkeit der Gemeindeglieder. Al'isteides XV 6
spricht von den Bekehrungen der heidnischen Sklaven durch ihre

In dieselbe Richtung gehört § ·19 die Vel'sichernng, der Arzt
Alexandros habe Charismen besessen.
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christlichen Herren, wällrenu hier ganz ungeniert uas Halten
heidnischer Sldaven zugegeben wird, was ja natürlich praktisch
häufig genug gewesen sein wird.

Das viel berufene Wunder von § 24 beweist nicht viel.

Ganz abgesehen davon. dass nur von dem Eindruck der fieber­
lJaft erregten Brüder. nicht von dem ohjektiven Geschehen dE'S
Vorganges am Kiirper des Sanr.tus die Rede ist (er soll auf der
Folter gesünder geworden sein) -- wir werden unten mit
rler Entstellung der Ueberlit:fel'ung über Sanctus' Verhör auch
dieses Wunder beleuchten können 1.

Lässt man die hier vorgebrachten Stellen gelten, so ergibt
sich, dass die Abfassung~zeit des Briefes nicht weit von der

ahsteht, die man ihm vindiziert und da an Fälschung zu Leb­
zeiten der angeblichen Verfasser nicht zu denken ist, wird man
keinen Grund finden, die Angabe zu bestrei ten, dass der Brief
zu Lugudunu m 177 geschrieben sei. Damit ist aber natürlic]1
nicht bewiesen, rlass jedes Wort protolwllarische Wahrheit ist,
sondern nur, dass das, was etwa falsch ist, bereits 177 falsch
dargestellt worden ist, also schon 177 Irrtum oder Lüge vorlag.

Schon wiederholt, arn fllIsflihrlichsten bei Neumann Römisc]ler

Staat und clJrisiliche Kirche 29 ß, ist auf die Schwierigkeit hin­
gewiesen worden, dass die Stellung der zweiten Gemeinde, Vienna,
die den Brief schreibt nnd in ihm erwähnt wird, unldar bleibt.
Die gesamten Szenen vor dem Tribunal und auch dic Hinrichtungen
spielen in Lugudunum und nur hier. Die Ha.uptrolle liegt in

den Händen des ~TE/lWV, d. h. leg. Aug. pr. pr., niemals in
denen eines aV8urroToc.;, procos., wie in Vienna nötig. Nur in
Lugudunum liegt Militär, die coh. XliI tub., zu der auch der
tribunus militum (XIAiopxoc.;) von § 8 gehört 2. Man hat den
Ausweg eingeschlagen, Sanctus, nach § 17 bUXKOVOc.; arro BIEV'
vYJc.;. und die übrigen Mitglieder der Gemeinrle von Vienna in
Lugudunum weilen und dort verhaftet werden zu lassen. Das

ist natürlich möglich. warum sollen nicht einmal eine Anzahl

I Den Wohlgeruch der Märtyrer von § 35 wird niemand riir
oder wider die Zuverlässigkeit des gemeldeten Erlebens geltend machen.
EI' ist eine der Halluzinat.ionen, die bei seelisch so hochgespannten
und konzentrit!rten Menschen wie den Verhafteten von Lugudunum
jederzeit eintreten können.

2 Auch das grosse Volksfest, zu dem aus allen {8vTJ = civilales
die Besucher zusammenströmen, gehört nach Lugudunum; es ist das
Fest der [res G,I11iae an der ara Augusti (§ 47).
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Christen mit einem Dir.konen in ihrer Mitte von Vienna nach
Luguuunum reisen und ihre Freunde dOlt hesucllen? Aber damit
kommen wir immer noch nicht um § 13 herum, wo es heisst,

dass bei den täglich vorgenolUmenen Verhaftungen die O"lTOUbalOl

der beiden Gemeinden festgenommen wurden. Unter diesen etwas
anderes zu verstehen als Vienna und Lugudunum ist ganz un­
möglich, denn nur von diesen war vorher die Rede. Es handelt
sicll § 13 um mehrere, sogar um alle bedeutenderen Mitglieder
der Gemeinde von Vienna. Sind diese alle in Lugudunum ge­
wesen, llat hier eine Konferenz der Vorsteher der beiden Ge­
meinden stattgefunden? Ist diese an der Aufregung des Volkes
schuld gewesen und llat sie deu Gegnern die Gelegenheit ver­
schafft, die ganze Gesellscllaft abzufassen? Dem widerspriclJt
aber, dass die Verhaftungen täglich erfolgten, also sich über
eine Reihe von Tagen hinzogen, d. h. dass kein vorbereiteter
Hauptschlag der Heiden vorlag.

Die einfachste Lösung scheint mir zu sein, dass die Mit­
teilungen über Vienna in einem der von Eusebios selbst ausge­
lassenen Passus 1,62 oder 2,5 gestanden haben und nur sellr
kurz waren. Da der Brief zu Lugudunum unmittelbar nach dem
Ende der Verfolgung geschrieben ist, ist es wohl möglich, dass
lllan genauere Nachrichten noch nicht besass und nur wusste, dass
zu Vienna auch Verhaftungen und Untersuchungen stattgefunden
hatten. Vielleicht war auch von den Vorgängen zu Vienna nicht
soviel Rühmens zu machen, 110 dass Eusebios sie ausliess. Auf
jeden Fall können nur ein paar Worte übel; Vienna im Text
gestanden haben, sonst wäre Eusebios' AuswalJ! der 7.U zitierenden
Teile der Urkunde unverständlich 1.

1 Dass eine Entsendung von in Lugudunum verhafteten Vienen­
sern (Sanctus etc.) zur Abstrafung daheim nicht erwähnt wird, spräche
an sich nicht gegen Verhaftung von Vienensern in Lugudunum. Der Legat
der Lugudunensis kaun in Fällen wie in dem vorliegenden gegen Nicht­
Angehörige seiner Provinz einschrt'iten, und diese 'malis hominibus
purgare' , was sonst nicht statthaft war (Dig. I 16, 1 j 18, 3), auch die
Preisgabe zu Tierkämpfen von einer Provinz (hier also Vienna in der
Narbonensis) angehörigen Verbrechern in einer anderen (Lugudunensis)
scheint erst nach unserem Prozess verboten worden zu sein (Dig.
XLVIII 19, 31, 1). Höchst korrekt ist, dass bei dem Volksauflauf,
mit dem die Geschichte anfängt, die duoviri einschreiten, aber nicht
die UrteilsfäIIung im Majestätsprozess selbst behalten. Sie haben
cocrcitio aber kein ius gladii (vgI. die Stellen, die Mommsen Straf­
recht 228 anführt).

Rhein. Mns. r. Philol. N. F. LXVIII. 26
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lcll gehe iiber zu dem Scllicl{sal der von ihrem Glauben

abgefallenen Christen. Nach den ersten Verhaftungen fallen

zehn Mitglicder der Gemeinue ab. Darauf erst kommen die

ersten ZeugenauRsagen von heidniscllen Sklaven, die den Christen

die ärgsten flagitia .zusc11l"eiben. Haben nun die heidnischen

Sklaven nur ausgesagt: die Christen begehen flagitia der und
der Art? Oder haben sie die ihnen bekannten Mitglieder der

Gemeinde aufgezählt und diese namentlich der flagitia be­
schuldigt? War erstereR der Fall, so bleibt die nacllträg­
liche Fe~tnahme der Leugner ein Rätsel j denn wenn dieFle vorher

angegeben hatten, !\eine Christen zu sein, 80 traf sie eine

Bezichtigung der Christen als solcher nicht. Möglich i.st diese

nur, wenn die Aussage der heidnischen Sklaven Namen gab und

unter diesen Namen solche von Renegaten waren -- denn wer

inzwischen geleugnet. hatte, wussten die Sklaven natürlich nicht,

Wie wunle nun die SI,lavenaussage heh'1Il11elt? Die Rec1Jt8qnelJe

entscheirlet fU I' flie Urlmnde. Dig, XLVIII 18,::!1 1Jeisst e8, dass

nicht gefragt wurde, ob das und daR von irgendjemand getan

worden sei, sondern w c r das und das getan habe. In dieFlem

Falle al'o nicht, ob Christen flagitia begangen hätten, sondern
wer welche hegangell habe. Da haben die Sklaven ihnen als

Teil nelllner an Jen mystischen Versammhlllgen bel{llnnte Personen

genannt und dabei auch 80lche getroffen, die das nomen Christ.ia­

nUIll inzwiscllen abgeleugnet llatten. Die llachtrligliche Verhaftnng
als IJlapOI Kai avÖpocpovOi ist also sicher richtig.

Ebenso natürlich die Schilderung der Stimmung im Ge­

fängnis (§ 33 f.), Ddss die wegen ihrer Ueberzeugung Ver­

hafteten mehl' Fassung hatten - das Martyrium gilt der Zeit

nocll als Ziel und Vollendung - als die als Verbrecher Tnllar

tierten aufbringen liOnnten, zumal in Gegenwart der BrUch'r,

dllJ'(:h deren Verrat sie Bich gesichert zu haben glaubten, ist
begreiflich. Nach Eintreffen des hai8erlichen Reshiptes von § 47

scbreitet. man zur Haftcnt1as~lIng (48). Die Enltäuselllwg der

Festgebliebenen, der unven'öhnliclle Groll gegen jene - ganz im .
Sinne der phrygi~chen Freunde - spricht sieh § 48 f. aus; hier

ist alleR in Ordnung.

Ich sprac11 eben von den Sklaven, deren Aussagen § 14

den Hauptsturm hervorrufen. Diese werden durch Androhung

der Folter el'l'eicht. 1st daR kOlTet.t? SeI bstverständlich, erstens
können 8ie wegen majeFltas ge~cn ihren Herrn gp.foltcrt werden 1

1 :\TOllllmen, SlI'af." 592, Durch Yerübuug der perduellio, zu
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und wegen flagitia, auf die sich ihre Aussage bezieht, gegen
alle Grmeindemitglieder ansser gegen ihren Eigentümer 1.

Nun die übrigen Folternngen. Wir hören § 17-2ß VOll

der Tortur der nJandilla, des Diakonen Sanctus UJHI der Biblis.
Von den beiden Frauen ist erstere Sklavin, von der letzteren
llören wir, dass sie abgefallen war.

Zunächst einmal das Verhör der Blandina. Sie ist Sklavin;
wie kann die Frage, die ihr gestellt wird, lauten? Kann sie anf
maiestas, Incest o,lel' Kannibalismus angeklagt werden? Nur auf
ersteres, da sie sich als Sklavin wohl durch Annahme des nomen
ChristianulIl gegen die lex Julia vergeht, aber nicht auf dem
Wege des öffentlichen Strafrechts wegen flagitia angeklagt
werden kann. Hier l,ann sie nur als Zeugin veTllommen werden,

genau wie die heidnischen Sklaven von § 14, kann befragt
werden, wer nach ihrer Kenntnis an den thyestischen und
oidipodeischen Verbrechen Teil genommen llat, I,ann zum Zeugnis

gegen die lHtglieder der Gemeinde mit Ausnahme ihrer Herrin
gezwungen werden, für sich selbst kann sie nur gefragt werden,
ob sie Christin sei.

Dazu stimmt genau was der Gemeindebrief mitteilt.
Blandina sagt auf der Folter aus: XPI(jTlUV~ Ei/ll KUt rrup' fU.llv
oube.v cpuDXov 'fIVETUl. D. h. sie beantwortet genan die Fragen,
die man erwarten muss, gibt sich selbst als Christin aus, gestellt
also für sich die diminuta maiestas und bestreitet die flagitia
bei den Christen im allgemeinen. Hier ist alles in Orduung.

Nun der Diakon Sanctus, Zunächst eine Vorfrage : 'Vas
soll die Folter im römischen Kriminalprozess, wozu dient sie
hier, wie in allen analogen Erscheinungen in der Geschichte der
Strafrechtspflege ? Alle Rechtsquellen gehen die Antwort: sie
dient zur Erlangung von Geständnissen, wo die Fragil des
Richters nicht ausreicht (vg1. 1'JIommsen, Strafrecht 405 ff. und

der das nomen Christianum gehört" geht, der Täter seines Vermögens
verlustig', sein Sklave geht also in Staatseigentum über, kann al~o

gegen den bisherigen Herrn gefoltert. wprden, Augar aaO. 72 f. be­
hauptet, dass der betreffende durch die Tat selbst Sklave würde, dann
wäre ja aber vor allem keine Unterscheidung VOll Bürgern und Nicht­
biirgern nötig (Plin. a. Tmi. 9G, Euseb. V 1, 47), wenn jedet' Täter
corpus vile geworden wäre. Ebensowenig hätte es der Inanspruch­
nahme des kaiserlichen Zentralgerichtes durch Ersuchen um ein Reskript
bedurft.

t Vor Sel'erllS, s. u. S. 401\, 2.
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die dort zitierten Stellen, speziell Dig. XLVIII 18). Die Fragen,

die auf der Folter zu beantworten sind, beziehen sich also auf die

Schuld, die man dem Angeklagten zur Last legt, sonst verliert

das Institut seinen Sinn. Die Fragen, die dem Salictus auf der

Folter vorgelegt werden konnten, waren also zwei. Erstens ob

er Christ sei, zweitens ob er an den Hagitia Teil gehabt habe 1.

Nun behauptet der Bericht § 20, dass Sanctus auf der Folter

seinen Ausspruch ChriRtianus surn immer wiederholt' habe Uild
Ronst garnichts gesagt und zwar dies als Antwort auf alle Fragen
nach Namen, Geburtsort, Stand, Ingenuität. usw., kurz nach laiJter

Personalien. Das ist also ein Verbör nacb Dingen, die die

Magistrate längst gewusst haben müssen, ehe die Folter begann.

Denn ehe man weiss, ob die betreffende Person mit dem ver­

dächtigen Sanctus orlcr überbaupt mit einem Mitglied dr.r Ge­
meinde identisch ist, lrann der Ricbter nicht die Inquisition be­

ginnen. Dass auf din' Folter das Nationale des Angeklagten

festgestellt werden sollte, ist einfacb unmöglicb. DasR Sanctus

auf der Folter gesagt batte, er sei Cbrist, wird stimmen, dazu
war ja die Untersuchung da, die Hagitia wird er ebenso ge­

'leugnet haben, wie Blandina. Aucb dass die Folter nach dem Ge­
ständnis des nomen Cbristianum weitergebt, also Folterung eines

geständigen (d. h. wegen der Hagitia zum Teil geständigen)
Angeklagten vorliegt, ist, so sehr es dem Geist des römiscben

l{riminalrechtes widerspricbt, hinzunebmen. Aus Tertullian

Apo!. 2 erfahren wir, dass, um flagitia zu erpressen, gelegentlicll,

was Tertullian natürlich in den Vordergrund schiebt, geständige

Christen gefoltert worden sind 2. Unmöglich sind nur die Fragen,

die dem Magistrat in den Mund gelegt werden. Vor allem ist die

1 Vorausgesetzt er wal' frei, was wohl der Fall war, sonst heisst
die zweite Frage, wer an den flagitia teilgenommen habe. Die
Folterung ist bei ihm zuliissig wegen maiestas allemal, wegen f1agitia
wenn er niederen Staudes war, was man wohl voraussetzen ual'f
(Mommsen, Strafrecht 406 zu Cod. lust. IX 41, 11).

2 Tertullian ist Jurist, mir ist gerade nach dem Inhalt dei'
Apologie die Identifizierung des Rechtsgelehrten mit dem Kirchenvater
nicht zweifelhaft. Dass die RechtsbrUche der Gerichte, die Tertullian
aaO. brandmarkt, nicht erlogen, sondern Tatsache - natürlich ver­
allgemeinert und übertrieben - sind, scheint mil' bei der leichten
Widerlegbarkeit solcher Sätze, wenn sie falsch sind, sichel'. Warum
soll auch nicht ein römischer Jurist Nazarener werden und contra
felicitatem t.emporum murren? Es gibt doch sozialdemokratische
Advokaten.
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Frage, ob Freier oder Sklave, absurd, die Gewissheit hieriiber
entschied ja erst über die Folter und die Fragestellung \ kurz
über den ganzen Charakter der Inquisition.

Von Biblis hören wir, dass sie ihr Christentum abgeleugnet
hatte, dann trotzdem gefoltert wnrde und auf der Folter sich ihrer
Glaubenspflicht entsann. Gehört sie nun zu den später ver­
hafteten eEapvOl? Dann kommt man nm die Annahme nicht
herum, dass den Verfassern des Gemeindebriefes die Chronologie
in Verwirrung geraten ist, wozu man sich, wenn der Brief 177
geschrieben sein soll,sclnver entschliessen wird. Denn von der
Festnahme der eEapvOl, deren juristische Möglichkeit ich 0 hen
besprochen habe, hören wir erst § 33, erst nach dem Tode des
Pothinus. Es gibt eine Möglichkeit, dies aufzuklären: Biblis
muss Sklavin gewesen sein. Als solche kann sie natürlich der
Folter unterworfen werden, erstens gegen jedermann bei Ver­
gehen gegen das julische Majestätsgesetz 2, zweitens gegen
Fremde bei jeder Anklage. Ist sie nun Sklavin eines der als
Cbristiani verhafteten Mitglieder der Lugudunenser Gemeinde ge­
wesen oder eines der eEapvol? Das eben Gesagte entscheidet
die Frage. Die ersteren sind wegen maiestas angeldagt, daneben
auf Grnnd von § 14 wegen der flagitia. Nun wird Biblis, wie
ihre Antwort deutlich beweist, auf der .Folter nach den flagitia
gefragt, die maiestas gesteht sie für sich auf eigene Faust.
Wegenflagitia kann sie nun nicht gegen ihren Herrn gefoltert
werden, also kann sie nicht Sklavin eines der Leute sein, gegen
die sie aussagen soll. Sklavenaussagen können sich nur gegen
Verhaftete richten, also muss sie Sklavin eines oder einer der
eEapvOl gewesen sein, deren Verhaftung noch nicht erfolgt war,
von denen aher natürlich ihre Sklaven und Sklavinnen eingefordert
werden konnten (gegen Entschädigung), um sie über die flagitia
anderer als ihrer Herren zu befragen.

Der Bericht über die Folter der Biblis ist also zu halten,
wenn man sie als Sklavin ansieht, und da dem nichts im Wege
steht, kann man die Erzählung als historisch korrekt hinnehmen.
Dass sie auf der Folter sich auf ihre Glaubenspflicht als Christin

1 Angehörige bestimmter Klassen konnten wegen flagitia nicht
gefoltert werden.

2 Sonst zur Zeit unseres Prozesses noch nicht, vor allem also
nicht bei flagitia. Erst Septimius Severus hat einige Ausnahmen Zl\­

gelassen, Cod. lust. IX 41, 1.
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besinnt und sich - ohne danach gefragt zu sein, denn sie gilt als
Heidin - als Christin belcenut, ist wohl möglich. Sie sab,
dass der praktische Vorteil, den sie sich von dem Abfall ihres
Herrn und ihrer selbst versproclJen haite, illusorisch wurde und
folgte ihrem Gewissen.

Wir kommen nunmehr zur Besprechung dE\r Vorgänge im
AmplJitheater von § 36 an, bei denen wiederum die BesproclJenen
die Hauptrolle spielen (auESel' Biblis), daneben treten ~Iaturus

und der Pergamener Attalos hervor. Es handelt sich um eine
normale Form der römischen Hinrichtung, die Volksfesthinrichtung,
wie Mommsen sie nennt. Deren Vollzug stand nicht unter Lei­
tung des leg. Aug. pr. pr., sondern unter der der munizipalen
Beamten, da letztere allein Festgeber für die Menge sind
(Mommsen Strafr. 927, A 4 f.). Der Zweck ist nur der Voll­
zug der Todesstrafe, weiter nichts. Sie unterscheillet sich da­
durch von der Verurteilung zum Gladiatorenspiel, dass sie zum
Tode führen soll, während der Gladiator nur zum lebensgefähr­
lichen Kampfe gezwungen wird, aber durch den Sieg das Leben
sichel'!.

Nun hören wir hier von Foltern in der Arena und zwar
"on solchen, die ein Geständnis erpressen sollen, nicht Christen
zu sein. Dass' an sic.h Foltern vorkommen, ist ungewöhnlich
und entschieden eine Verletzung des strengen Rechtes, das nur
zu den Tieren verurteilt, aber nichts von einer neuen Folterung
- etwa als Strafverschärfung - weiss, aber doch nicht einfach
abzulehnen; es ist dies eine Unregelmässigkeit des Verfahrens
gegen Christen, die Tertullian selbst als ungerechte und juristisch
nicht zu rechtfertigende Härten mit der Empörnng des in den
rechtlichen Fragen bewanderten Menschen brandmarkt. Unmög­
lich ist nur, dass ernstlich die Absicht bestanden hat, hier noch
einen Widerrnf zu erpressen oder den erpressten gelten zu lassen.
Das Urteil wal' gesprochen, es ist undenlibar, dass man hier
noch eine Aussage der Art anstrebte, die die Hinrichtung sistiert
hätte, wenn sie im Prozess und nicht im Strafvollzug gekommen
wäre. Martern als solche sind also hinzunehmen, nur die ihnen
untergelegte Absicht ist unmöglich.

Dagegen ist das, was wir von Blandina bören, wieder uno
anfechtbar. Sie wird auf' ein Holz gebunden in die Arena ge­
bracht 1 und den Tieren vorgesetzt, diese riihren sie nicht an,

1 Dies auch sonst belegt., Scr. H. A. Aur. 37, Mommsen Strafr. 9275.
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mali" wartet, es passiert nichts, sie wird wieder herausgeholt.
Hier ist alles in Ordnung.

Dann kommt Attalos. Bei ihm ist mcrkwlirdig, dass der
leg. A~lg. pr. pr. erst jetzt im letzten Augenblicke merkt, dass er
römischer Blirger ist, und nun erst ein Reskript vom l~aiBer fiir
diesen Fall erbittet. Woran merkt er es? Aber das mag hin­
gehen, Sicher unrichtig ist, dass der Legat den Befehl zum A b­
bJ'llch der Spiele gibt und die Entfernung der Verurteilten aus
der Arena anordnet. Tatsächlich hat ein Provinzialstatthalter
mit der IJeitung der Spiele nichts zu tun, die Verurteilung zum
Volksfest ist eine Uebertragung des Vollzuges der Hiurichtung
an dal> Munizipium, der Legat tritt die Person des Delinquenten
an die städtischen Festgeber ab, Dagegen ist der Zug, dass
Attalos eine Holztafel mit der Aufschrift seines Verbrechens :
'Ric est Attalus Christianus' trägt, recht glaubwürdig. Dass
die Feststellung seiner Civität zur Botschaft nach Rom Ver'
anlassung gibt, hat seine Parallele in Plinius Verhalten in
Bithynien, der römische Blirger selbst nach Rom schickt, und
entspricht auch sonst dem, was wir iiber das ius gladii des
Statthalters und seine beschränkte Strafgewalt übel' Bürger
wissen 1,

Das Reshipt Marc Aurels erfolgt und verfügt den Tod der
Geständigen und die Freilassung derer, die geleugnet haben.
Darauf werden die Bürger geköpft, der Rest in die Arena ge­
schickt. Das ist alles in Ordnung; sollte jemand daran AnstosR
nehmen, dass der Prozess gegen die Nichtbürger, den die An­
frage wegen der ci ves nicht affizierte, nicht ruhig weiterging,
so gibt sich von l>elbst die ErIdärnug, dass man für den
Vollzug der Todesstrafe, nachdem das erste speziell der Christen
wegen gegebene Fest vorüber war, ·doch bis zum grossen Fest
der tres Galliae im August warten musste 2, also mit dem Pro­
zess keine Eile hatte. Das Vorgehen wegen f1.agitia war aber
durch das Reskript niedergeschlagen.

Im § 4,7 ist das Ö<JOI IJEV EbOKOUV 1ToAmiav 'PwIJaiwv
E<JXllKEVlll eine hiibsche Illustration zu Attalos in der Arena

1 Er kann nicht Ziicht.igung, Fesselung und Tod ohne Provo­
kation an den Kaiser verhängen. Mommsen Strafr. 241 f,· 244.

~ Die erslen Märtyrer scheinen am 2. Juni gefallen zn sein,
wenigstens set.zt das Marlyr. Herod. die Luguduncnser Chrisleu auf
diesen Tag (Hirschfeld Christ.ent. i. Lyon. Bel'. Berl. Ak. 1895, :J8fJ),
.Muu hatte also zwei :\fonatc Zeit.
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und ein Bild der Zeit. Das Bürgerrecht ist in weite
Kreise gedrungen j speziell in Lugudunum, wo alle Elemente des
Westens und z. T. des Ostens zusammenströmen, gibt es genug
Leute, von denen niemand recht weiss, ob sie Bürger sind
oder nicht. Man kann ihre Behauptung wenigstens nicht wider­
legen und der Vorsicht halber werden sie als Bürger behandelt.
Das ÖO"OI ehOKouv entspricht sicher der Wirklichkeit.

Für das Volksfest im Zirkus 50 ff. gilt das oben Gesagte
wIe für die erste Schaustellung. Die Folter der geständigen
Angeklagten (hier Blandina und Ponticus) ist natürlich rechts­
widrig und eine ungewöhnliche Ausnahme, ist aber gleicllwohl
hinzunehmen, da gerade diese juristische Unzulässigkeit als
empörende Verletzung des Rechtes von dem Juristen Tertullian
erwähnt wird. Man mag den Delinquenten auch E'(hw~a vor­
gesetzt haben, um sie bei ihnen schwören zu lassen, das ist dann
aber natürlich nur eine Strafverschärfung, wenn man will eine
Roheit der subalternen Exekutive, kein Versuch, das Geständnis
der maiestas ungültig zu machen. Ohne. Tel'tullians Zeugnis
würde man diese Folterung nach dem Geständnis und sogar
nach dem Abschluss von cognitio und provocatio nicht glauben
dürfen, da sie aber dieser als generell geübte Verletzung des
Prozessrechtes gegen die Christen erwähnt - und zwar als aH­
.gemein bekannt erwähnt -, ist sie hinzunehmen.

Auffallend ist, dass Attalos, der sich bei der ersten Vor­
stellung als Bürger auswies und um dessentwillen die ganze
Inanspruchnahme des Zentralgerichtes erfolgte, nun doch vor die
Tiere kommt. Man wird annehmen müssen, dass bei der Fest­
stellung, wer von den Delinquenten die Civität hatte, die nach
dem Reskript erfolgt sein muss, Attalos' Anspruch auf das
Bürgerrecht sich doch als zu schwach begründet erwies, so dass
er nicht unter die gerechnet werden konnte, die auch nur eho­
KOUV T~V Tto~ITEiav eO"Xl']KEvCU. Unrichtig ist nur wieder die
Angabe der Brief8chreiber, dass der Legat selbst den Attalos

eEEbwKEV, er übergibt. ihn den duoviri, denn mit der Sistierung
der Volksfesthinrichtung war der Delinquent in seine Hand
zurückgekommen und lDusste bei deren Neuaufnahme von neuem.
den städtischen Festgebern ausgeliefert werden.

Dass Blandinll. usw. wie oben Sanctus und Matul'Us zum
Schluss getötet werden, ist ganz in Ordnung. Das Volksfest
musste mit ihrem Tode endigen; wenn die Tiere ihnen nichts
taten, mussten sie sonstwie zu· Tode gebracht werden. Die
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Manier der Einniihung in einen Sack ist ungewöhnlich. Die
Todesstrafe der Säckung gibt es allerdings, aber sie besteht Im
Versenken in Wasser, kommt auch in der frühen Kaiserzeit ab
(Paulus V 24).

§ 57 ff. hören wir von der Verweigerung der Bestattung
für die bei der Verfolgung umgekommenen Christen. Das ist
durchaus korrekt. Die Todesstrafe ist wegen l)erduellio voll­
zogen, wegen des nomen Christianum (bei den ersten Hin­
gerichteten kommen f1agitia hinzu, das ändert nichts). Die Be­
strafung für dieses Verbrechen schliessl aber die Verweigernllg
von Bestattung (und Totenriten, MOIIIJIIsen Staat sr. BI 1189) eo
ipso ein, wie wir aus Dig. III 2, 11, 3 hören; das Verbot
der Totentrauer ist auch sonst gerade für Opfer einer Volks­
festhinrichtung belegt (Mommsen StrafI" 988)1. Die Versuche
der Christen, sich der Leichen irgend wie zu bemächtigen,
haben eine Parallele in der Anklage wegen widerrechtlich
bestatteter Leichen, von der wir Quilltilian VIII 5, 16 hören:
quod virum, qui inter rebellantes fuerat, sepeluisset. Währeml
in friiherer, speziell republilianischer, Zeit die Leichen einfach an
der offenen Luft verwesten und den Tieren zum Frass dienten,
ist man bier im Antoninenzeitalter zivilisierter: nach einiger Zeit
werden die Körper verbrannt und die Asche in den Fluss ge­
streut. Die Christen sehen darin naturlieh einen Versuc.b, die
Auferstehung zu verhindern, ein Gedanl{e, der bei dem einen
oder andern der Gegner tatsächlich vorhanden gewesen sein mag.

Was wir in Kap. 2 und 3 von den Märtyrern von Lngu­
dunum hören, gibt keinen Grund zum Zweifel. Der Bericht
über den Asketen Alkibiades und die Bekämpfung seiner Manier
ist einfach hinzunehmen.

Man kann noch Einiges fragen über den Zeitpunkt der
Abfassung des Berichtes. Dass es sich bei dem Brief iiber
Alexandros und die Verfolgung um ein und dasselbe Schreiben
handelt, geht aus 3, 1 deutlich hervor. Nach 3,4 ist es im
Gefängnis geschrieben und aus ihm abgeschickt. Andererseits
ist zur Zeit der Abfassung alles, was die Verfolgung angeht,
erledigt, man spricht von Blandina als letzter Blutzeugin, weiss
also ganz genau, dass keine weiteren Opfer mehr fallen werden,
die Verfolgung ist zu Ende.

Wenn aber die Christen, verlJaftet wegen des nomen

I Militärische Bewachung der Leichen Tac. Ann. VI 19 (33. n. ehr.).
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Chi'istianum lind dahel' durch des Kaisers Reskript zum To,le
verurteilt, im Gefängnis sind, ist diese Hoffnung durchaus un­
berechtigt. Oder hat der Legat ihnen etwa nach dem Ende der

Blanuina mitteilen lassen, nun sei es genug, uie übrigen als
geständige Christiani VerlHtfteten wUrden nicht mehr bl'straft
werden, trotzdem ihre Stellung genau die der mandina oder
des Sanctus ist? Das wird niemand annehmen wollen. Der
einfachste Ausweg ist also der, dass Eusebios' eigene Hypothese
(:3,4), der Brief sei aus dem Gefängnis geschrieben, fal~ch ist
uud das Schreiben vielmehr von den nir:ht verhafteten Ueber­

lebenuen herrührt.
An Ergebnissen llaben wir erhalten: Alles, was die Ver­

haftungen und das Verhör vor den Magistl"Rten betrifft, ist ein­

wandfrei, desgleichen die äusseren Umstände, uas VerhA.lten der

Christen, das Benehmen des heidnischen Pöbels, die Stimmung
im Gefängnis usw. Schwierigkeiten ergaben Einzelheiten auf zwei
Gebieten: unter den Folterungen beim Verhör (die in der Mehr­
zahl auch durchaus korrekt sind) war bei der des Sanctus zu
bemerken, dass die ihm angeblich gestellten Fragen unmöglich
waren unel bei den Szenen im Zirkus, dass die den Heiden unter­
geschobene Absicht, einen formellen \Viderruf ues Geständnisses

der maiestas zu erhalten, ebenfalls nic1Jt denkbar ist. Endlich
war uie Rolle des Legaten als Festgeber im Zirlms nicht korrekt.
Die letzteren auf die Zirknsspiele bezüglichen Fälle erledigen
sich leicht. Was elie Absicht der Heiden bei den Folterungen
in der Arena war, konnte man den Folterknechten nicht ansehen;
ob eine Strafverschärfung und ein Versnch vorlag, nur den Trotz
(leI' Rebelleu zn brechen, ehe man sie tötet.e, oder ob sie ernstlich
zum Abfalt im Sinne einer Rückkehr zur Reichsreligion gebracht
werden sollten, ging ans dem, was fiir einen Zuschauer zu sehen
war, nicht hervor. Die Christen unter den Zuschauern sahen
nur, dass Folterwerkzeuge, ElbwAu usw. zur Stelle waren und

sahen darin einen Versuch, nun noch einmal die Lämmer dem
Hirten abzujagen. Sie schrieben also nur, was sie saben, haben
nichts entstellt und nichts erfunden, haben nur aus ihren Sorgen
heraus falsch gedeutet, was sich vor ihren Augen abspielte.
Dass der Legat als Festgeber erscheint,. ist ein ganz harmloser
LaienfehleI', natÜrlich hatte diescr einen Ehrenplatz und spielte
die erste Rolle, war bei weitem dill bekannteste Persönlichkeit
in der Versammlung. Dass formell die Erlasse, die ein Herold
verkündete, nicht VOll ihm, sondern den duoviri ausgiilgen, werden



Die .Märtyrerllktcll \'on LUglldlllllllU 177 411

wohl 3/4 der Zuschauer nicht gewusst IJaben. Denen lHllll es
darauf an, was in der Arena passierte und was der Herold an­
kündigte oder absagte. VI' elc1Je juristische Grundlage die Vor­
führung der Verbrecher batte, welche Autoritäten die Delin­

quenten lieferten und welche sie preis~aben, war der lIasse ganz
unbekannt und ganz gleidJgültig - man frage heute einmal bei
den Besuchern eines kgl. Tbeaters herulll, ob der König aus der
f'rivatschatulle, ob die kgI. Staatsregierung oder sonst wer die
Vorstellung ermöglich t hat. Wissen winl es eille Millderzahl,
interessieren keinen Menschen.

Und nun Sanctus. Was falsch ist an der Erzählung des
Vorganges, ist das eine, dass er auf der Folter nach dem
Nationale gefragt worden sein und nur Cbristianus BUIlJ ge­

antwortet IJaben will. Hier ist zu beachten, dass an diescr
Stelle keine Augen- und Ohrenzeugen zu UIlS sprechen, wie bei

den Verhören vor dem Legaten und den Zirl\usBzenen. Hier
waren die BriefsclJl'eiber nicht anwesend und auf die Erziihlung'
des aus der Folterkammer zurücldw!llUJenden Sanctus selbst an­
gewiesen. Da ist es sebr wohl möglich, dass dem Sanctus selbst
unmittelbar nach der Tortur die Gedanken und die Erinnerung
an Details versagten - man stelle sich nur vor, dass er über
Szenen aussagen soll, die ihn an die Grenze des Wahnsinns
und des Todes führen mussten. Oder aber Sanctus hat aufge­
schnitten und erzählt, was ihm Ehre macbte, aber nicht passiert
war. Namentlich bei seinem zweiten peinlichen Verhör ist das
möglich, denn als er von (Iiesem zurückgebracht wurde, fanden
[leIbst seine Brüder, er sähe nicht sonderlich mitgenommen aus
(§ 24), aber das schob er auf die unerforschliche Güte Gottes
und dagegen war nichts zu machen. Je uaehdem mau den
Diakonen Sanctus aus Vienna einscllätzt, mag man sagen, er hat
nach der TortUl' selbst nicht mehr gewusst, was mau nun eigent­
lich fiir Fragen gestellt hatte - das empfiehlt sich für die erste

Befragung - oder man mag annehmen, dass er seine Mitchrist.eu

angelogen hat - danach sieM es bei dem Wunder der zweitcu
Befragung aus. Jedenfalls trifft die Verfasser des Gemeinde­
briefes keine Schuld als eventuell die der Leichtgläubigkeit;
bewusst verschoben haben sie nicht und haben auch nicht aus

rhetorischen, stilistischen oder anderen Griirden aUllers crziihlt,
als es nach ihrem besten 'Viasen protokollarisch genau wal'.

·Wir können nicllt nachweisen, dass irgend etwas von dem,
was Augenzeugen als gesc1Jehen berichten, unmöglich i~t, dass
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die Situationen zugespitzt und die Wechselreden schulmässig
zurecht gestutzt sind, sie haben nur nicht immer richtig ver­
standen, was juristisch den Vorgängen zu Grunde lag, die auf
sie einstürmten; das wird niemand von den Laien erwarten, am
wenigsten in solcher Situation, die sie wochenlang in fieber11after
Erregung hält, das war übrigens auch ihnen selbst wie den
phrygischen Empfängern des l::lcbreibens ganz nebensächlich und
uninteressant. Was ging die Christen «er Titel des Mannes an,
der formell den Attalos den Lö wen preisgab. Es handelte sich
nur darum, wie sieb Attalos hielt. Die Urkunde von Lugudunum
stellt sich also zu den Scilitanerakten und der sonstigen guten
früben Märtyrerliteratur.

Münster i. W. Ulrich Kahrstedt.




